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Ratschlag Ausgabenbewilligung für den Ausbau der Tagesstruktur Bruderholz 
 

18.1453.01, Ratschlag des RR vom 24.10.2018 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 18.1453.01 vom 23. Oktober 2018 und nach dem mündlichen Antrag der 
Bau- und Raumplanungskommission vom 20. März 2019, beschliesst: 

 

1. Für den Ausbau der Tagesstruktur Bruderholz werden Ausgaben in der Höhe von 
Fr. 4'391'000 bewilligt. Diese Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:  

- Fr. 1‘799'000 für den Umbau und die Sanierung des Gebäudes zu Lasten der Investi-
tionsrechnung, Investitionsbereich 4 «Hochbauten im Verwaltungsvermögen, Teil 
Bildung» (Preisbasis Schweizerischer Baupreisindex Nordwestschweiz, Index 121.2 
(1998=100), Stand Okt. 2017)  

- Fr. 2'000'000 für die Realisierung des Ausbaus für die Tagesstrukturen zu Lasten der 
Rahmenausgabenbewilligung Tagesstrukturen, Investitionsbereich 4 «Hochbauten im 
Verwaltungsvermögen, Teil Bildung»  

- Fr. 332'000 für die Ausstattung der Tagesstruktur zu Lasten der Rahmenausgaben-
bewilligung Tagesstrukturen, Investitionsbereich 6 «Bildung»  

- Fr. 200'000 für den Rückbau des temporären Schulbaus zu Lasten der Erfolgsrechnung 
des Finanzdepartements.  

- Fr. 40‘000 für den Betrieb der Tagesstruktur als wiederkehrende Ausgabe zu Lasten der 
Erfolgsrechnung des Erziehungsdepartements  

- Fr. 20'000 für die Instandhaltung als wiederkehrende Ausgabe zu Lasten der Erfolgs-
rechnung des Finanzdepartements, Immobilien Basel-Stadt, Unterhaltspauschale 
Verwaltungsvermögen  

2. Der Regierungsrat wird ermächtigt, für die Arrondierung der Liegenschaft Jakobsberger-
holzweg 121 die erforderlichen Kaufverträge oder Dienstbarkeitsverträge für ein Nut-
zungsrecht mit den Industriellen Werken Basel (IWB) abzuschliessen.  

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum.  
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Übertragung der Staatsliegenschaft Jakobsbergerholzweg 121 vom Finanz- ins 
Verwaltungsvermögen (Widmung)  

 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 18.1453.01 vom 23. Oktober 2018 und nach dem mündlichen Antrag der 
Bau- und Raumplanungskommission vom 20. März 2019, beschliesst: 

 

 

Die Parzelle 4258 Sektion 4 in Basel, Jakobsbergerholzweg 121, ist vom Finanz- ins 
Verwaltungsvermögen zu übertragen. (Inkraftsetzung per 1. Januar 2019)  

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren.  

 


